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Ministerialbekanntmachungen.

(58] I. Auf Grund des § 5 Absatz 2 der Kaiserlichen Verordnungen vom

3 1. Mai 1897 und 17. Febrnar 1904, Reichs-Gesetzblatt S. 459 und 62,

wird hiermit unter Aufhebung der Ministerialbekanntmachung vom 5. März 1898,

Regierungsblatt S. 27, verordnet, daß die in den Werkstätten der Kleider= und

Wäschekonfektion, in denen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, auszuhängen-
den Tafeln die aus der Anlage 4 ersichtliche Fassung, die in den Werkstätten

der Kleider= und Wäschekonfektion, in denen Arbeiterinnen beschäftigt werden,

auszuhängenden Tafeln die aus der Anlage B ersichtliche Fassung zu erhalten

haben.
Weimar, den 28. Juni 1904.

Großherzoglich Sächsisches Staatsministerium,
Departement des Junern.

Hunnius i. V.

1904 17



84

Aulage A.

Auszug
aus den Verordnungen vom 31. Mai 1897 (Reichs-Gesetzblatt S. 459) und vom

17. Febrnar 1904 (Reichs-Gesetzblatt S. 62) über die Beschäftigung jugendlicher

Arbeiter in Werkstätten der Kleider= und Wäschekonfektion.

Die folgenden Bestimmungen finden Anwendung auf alle Werkstätten,
in denen

1. die Anfertigung oder Bearbeitung von Männer= und Knabenkleidern (Röcken,

Hosen, Westen, Mänteln und dergleichen) im großen erfolgt,

2. Frauen= und Kinderkleidung (Mäntel, Kleider, Umhänge und dergleichen)
im großen oder auf Bestellung nach Maß für den persönlichen Bedarf der
Besteller angefertigt oder bearbeitet wird,

3. Frauen= und Kinderhüte besetzt (garniert) werden,

4. die Anfertigung oder Bearbeitung von bunter und weißer Wäsche im großen

erfolgt, sofern nicht etwa der Arbeitgeber ausschließlich Personen beschäftigt,
die zu seiner Familie gehören (88§ 1l, 8):

I. Kinder unter 13 Jahren dürfen nicht beschäftigt werden (§ 2 Abs. 1).

II. Kinder über 13 Jahre dürfen nur beschäftigt werden, wenn sie nicht

mehr zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind (§2 Abs. 1).

III. Wer Kinder unter 14 Jahren oder junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren

beschäftigen will, muß hiervon der Ortspolizeibehörde vorher unter An-

gabe der Werkstätte schriftlich Anzeige machen (§ 5 Abf. 1).

IV. In jedem Arbeitsraum, in dem jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren

beschäftigt werden, muß an einer in die Augen fallenden Stelle ein

Verzeichnis der darin beschäftigten jugendlichen Arbeiter unter Angabe
des Beginnes und Endes der Arbeitszeit und des Beginnes und Endes

der Pausen ausgehängt sein (§5 5 Abs. 2).

V. Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht länger als 6 Stunden, junge Leute

zwischen 14 und 16 Jahren dürfen nicht länger als 10 Stunden täglich

beschäftigt werden (§ 2 Abs. 2, 3).
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Die Arbeitsstunden aller Arbeiter unter 16 Jahren dürfen nicht vor

fünfeinhalb Uhr morgens beginnen und nicht über achteinhalb Uhr abends
dauern (§ 3 Abs. 1). Die Arbeiterinnen unter 16 Jahren dürfen

überdies am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach

fünfeinhalb Uhr nachmittags beschäftigt werden (§ 4 Abs. 1).

VI. Zwischen den Arbeitsstunden müssen allen Arbeitern unter 16 Jahren

regelmäßige Pansen gewährt werden. Für solche, die nur sechs Stunden

täglich beschäftigt werden, muß die Pause mindestens eine halbe Stunde

betragen. Den übrigen jugendlichen Arbeitern muß mindestens mittags
eine einstündige sowie vormittags und nachmittags je eine halbstündige
Pause gewährt werden. Eine Vor= und Nachmittagspause brancht

nicht gewährt zu werden, wenn entweder mittags eine einundeinhalb-

stündige Pause gewährt wird, oder die jugendlichen Arbeiter täglich
nicht länger als acht Stunden beschäftigt werden und die Dauer ihrer

durch eine Pause nicht unterbrochenen Arbeitszeit am Vor= und Nach-

mittage je vier Stunden nicht übersteigt (§ 3 Abs. 1).

VII. Während der Pausen darf den Arbeitern unter 16 Jahren eine Beschäfti-

gung im Betrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeits-

räumen nur dann gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile

des Betriebes, in denen jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die

Zeit der Pausen völlig eingestellt werden, oder wenn der Aufenthalt

im Freien nicht tunlich ist und andere geeignete Aufenthaltsräume

ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten nicht beschafft werden können

(§ 3 Abs. 2).

VIII. An Sonn= und Festtagen, sowie während der von dem ordentlichen Seel-

sorger für den Katechumenen= und Koufirmanden-, Beicht= und Kommunion=

unterricht bestimmten Stunden dürfen Arbeiter unter 16 Jahren nicht

beschäftigt werden (§ 3 Abf. 3).

In jedem Werkstattraume, wo Arbeiter unter 16 Jahren beschäftigt

werden, ist eine Tafel, die diesen Auszug in deutlicher Schrift enthält, aus-
zuhängen (§ 5 Abf. 2).

 —„— —„„ —— —
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Aulage B.

Auszug
aus den Verordnungen vom 31. Mai 1897 (Reichs-Gesetzblatt S. 459) und vom

17. Februar 1904 (Reichs-Gesetzblatt S. 62) über die Beschäftigung von Arbeiterinnen

über 16 Jahre in Werkstätten der Kleider= und Wäschekonfektion.

Die folgenden Bestimmungen finden Anwendung auf alle Werkstätten, in
denen:

1. die Anfertigung oder Bearbeitung von Männer= und Knabenkleidern (Röcken,

Hosen, Westen, Mänteln und dergleichen) im großen erfolgt,

2. Frauen= und Kinderkleidung (Mäntel, Kleider, Umhänge und dergleichen)
im großen oder auf Bestellung nach Maß für den persönlichen Bedarf der

Besteller angefertigt oder bearbeitet wird,

3. Frauen= und Kinderhüte besetzt (garniert) werden,

4. die Anfertigung oder Bearbeitung von weißer und bunter Wäsche im großen

erfolgt,

sofern nicht etwa der Arbeitgeber ausschließlich Personen beschäftigt, die zu seiner

Familie gehören (§ 1, 8):

II.

III.

Wer Arbeiterinnen über 16 Jahre beschäftigen will, muß hiervon der

Ortspolizeibehörde vorher unter Angabe der Werkstätte schriftliche Anzeige

machen (85 Abs. 1).

Arbeiterinnen über 16 Jahre dürfen nicht länger als 11 Stunden täglich,

an Vorabenden der Sonn= und Festtage nicht länger als 10 Stunden täglich,

beschäftigt werden (§ 4 Abs. 2).
Die Arbeitsstunden dürfen nicht in der Nachtzeit zwischen 8 Uhr

abends und 5 Uhr morgens fallen. Am Sonnabend, sowie an Vor-

abenden der Festtage ist die Beschäftigung nach 5 Uhr nachmittags
verboten (§ 4 Abs. 1).

Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens

einstündige Mittagspause gewährt werden (§ 4 Abs. 3).
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Arbeiterinnen über 16 Jahre, die ein Hauswesen zu besorgen

haben, sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu

entlassen, sofern dieselbe nicht mindestens ein und eine halbe Stunde'

beträgt (Gew.O. § 137 Abf. 4).

IV. Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft über-
haupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt

werden, wenn das Zengnis eines approbierten Arztes dies für zulässig

erklärt (§ 4 Abf. 5).

V. Uber die in Ziffer IlI festgesetzte Zeit hinaus dürfen Arbeiterinnen über

16 Jahre an sechzig Tagen im Jahre beschäftigt werden. Diese Be-

schäftigung darf 13 Stunden täglich nicht überschreiten und nicht länger
als bis 10 Uhr abends dauern (8§6 Abs. 1).

Hierbei kommt jeder Tag in Anrechnung, an dem auch nur eine

Arbeiterin über die zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus beschäftigt

wird (§ 6 Abs. 2).

VI. Gewerbetreibende, die Arbeiterinnen über 16 Jahre auf Grund der

vorstehenden Bestimmungen über die in Ziffer lI festgesetzte Zeit hinaus

beschäftigen, sind verpflichtet, an einer in die Augen fallenden Stelle
der Werkstätte eine Tafel auszuhängen, auf der jeder Tag, an dem Uber-

arbeit stattfindet, vor Begiun der Uberarbeit einzutragen ist (§ 6 Abs. 3).

In jedem Arbeitsraume, wo Arbeiterinnen über 16 Jahre beschäftigt werden,

ist eine Tafel, die diesen Auszug in deutlicher Schrift enthält, auszuhängen
(§ 5 Abs. 2).

 ———7. ——„„ —— —.
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